Anlagen Il zur HmbVgRL

Vergabevordruck Nr. 15
Vergebene Auftrage

Vergebene Auftrage

(Beschrénkte Ausschreibungen und Verhandlungsvergaben ohne Teilnahmewettbewerb;
ab einem Gesamtauftragswert von 25.000 Euro ohne Umsatzsteuer nach § 30 UVgO)

Auftraggeber
(Name und Anschrift):

Beschaffungsstelle
des Auftraggebers
(Name und Anschrift):

Verfahrensart:

Art und Umfang
der Leistung:

Zeitraum der
Leistungserbringung:

Name des beauftragten
Unternehmens

(Falls AN eine natirliche
Person ist, entweder
Einwilligung einholen oder
Name anonymisieren!):

Auftrag erteilt am:

Vergebene Auftrage — 11/2021

Freie und Hansestadt Hamburg

Behorde fur Stadtentwicklung und Wohnen

Amt fir Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung
Neuenfelder Stral3e 19

21109 Hamburg

Behorde fir Stadtentwicklung und Wohnen
Beschaffungswesen

Neuenfelder Str. 19

21109 Hamburg

O Beschrankte Ausschreibung

@ Verhandlungsvergabe

Hamburg setzt Soziale Erhaltungsverordnungen (nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
BauGB; im Folgenden: So-zErhVO oder SozErhVOen) zusammen mit der
Umwandlungsverordnung (8 172 Abs. 1 Satz 4 BauGB) und dem Vorkaufsrecht
(88 24-28 BauGB) ein, um in begehrten Wohngebieten die Zusammensetzung
der Wohn-bevdlkerung aus besonderen stadtebaulichen Griinden zu erhalten
und bezahlbaren Wohnraum fur Haushalte mit niedrigem und mittlerem
Einkommen zu sichern. Derzeit sind in 16 Gebieten Soziale
Erhaltungsverordnun-gen in Kraft

Bis 31.01.2027

IALP Institut fir Wohnen und Stadtentwicklung GmbH

10.04.2026

Per Mail senden an: Vergebene Auftrage (UVgO) \
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	Auftraggeber: Freie und Hansestadt Hamburg

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen

Amt für Wohnen, Stadterneuerung und Bodenordnung 

Neuenfelder Straße 19  

21109 Hamburg
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